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Diagramm über die Ausübung der politischen Rechte
der Auslandschweizer auf eidgenössischer Ebene

Der Auslandschweizer im Fürstentum Liechtenstein meldet seine
Absicht, an Eidg. Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen

a) dem Schweizer-Verein im Fürstentum Liechtenstein,
Postfach 654, 9490 Vaduz oder

b) dem Kantonalen Passbüro St.Gallen, Oberer Graben 32,
9001 St.Gallen

Von dieser Stelle erhält er ein Anmeldeformular, das ausgefüllt
an das Kantonale Passbüro St.Gallen, zusammen mit einer
Wohnsitzbestätigung der Liechtensteinischen Fremdenpolizei einzusenden

ist. (liechtensteinisch-schweizerische Doppelbürgerinnen
haben mit dem Anmeldeformular eine Wohnsitzbestätigung ihrer
liechtensteinischen Wohngemeinde beizulegen. Gleichzeitig ist
als Nachweis des Schweizerbürgerrechts dem Anmeldeformular
eines der nachstehenden Ausweispapiere beizulegen: das Familien
büchlein oder der Schweizerpass oder die anlässlich der Trauung

unterzeichnete Beibehaltungserklärung des Schweizerbürgerrechts

Für den Auslandschweizer, der nie in der Schweiz Wohnsitz hatte
ist die Stimmgemeinde - d.h. der Ort, wo seine Stimme gezählt
wird, seine Heimatgemeinde oder nach seiner Wahl eine seiner
Heimatgemeinden. Der Auslandschweizer, der schon Wohnsitz in
der Schweiz hatte, kann als Stimmgemeinde:
a) seine Heimatgemeinde oder
b) eine seiner früheren schweizerischen Sohnsitzgemeinden
bezeichnen.

Als Anwesenheitsgemeinde bezeichnet der Auslandschweizer
diejenige Gemeinde, wo er vor der Abstimmung sein Stimmaterial
abholen möchte (für die Liechtenstein-Schweizer z.B. Buchs,
Sevelen, Trübbach etc.)
Das Kantonale Passbüro St.Gallen bestätigt den Eingang der
Anmeldung.

Die Stimmgemeinde bestätigt,seinerseits die Eintragung des
Auslandschweizers in ihr Stimmregister und teilt gleichzeitig
mit, wann und wo das Stimmaterial abgeholt werden kann.

Mit dem abgeholten Stimm- und Zustellkuvert kann der
Auslandschweizer von jedem Ort aus die Stimmabgabe brieflich vornehmen
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